
 

Pressemeldung 
 

Kapitalanlagevermittler können sich freuen:  
3 Jahre Qualifikationsfrist 

Das Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensan-
lagenrechts sieht entgegen der verbreiteten Auffassung einen Zeitraum von 3 
statt 2 Jahren für Kapitalanlagevermittler von Investmentfonds und Geschlos-
senen Fonds vor, in dem die notwendige Qualifikation aufgebaut werden 
kann. 
 
 
Berlin, 23. Februar 2011 – Finanzanlagevermittler/-berater, wie sie das 
neue Vermittlergesetz im §34f GewO nennt, können aufatmen. Die Über-
gangsfrist für das Ablegen der IHK-Sachkundeprüfung beträgt etwas mehr 
als drei Jahre ab Verkündung des Gesetzes1.  
 
„Das Gesetz sieht keine Alte-Hasen-Regelung vor. Bei erwarteten 80.000 Prü-
fungen sind selbst drei Jahre Qualifikationsfrist knapp“, erläutert GOING 
PUBLIC! Vorstand Ronald Perschke. „Der Gesetzgeber will damit sowohl die 
weitere Berufsausübung, als auch die Organisation der Prüfung im Kammer-
system sicherstellen“ so Perschke weiter. 
 
Der mögliche Zeitplan für die Einführung könnte somit sein: 

 15.12.2011 (fiktives Datum, da das Gesetz in der Bundesratssitzung 
vom25.11.2011 beschlossen werden könnte): 
Verkündung des Gesetzes zur Novellierung des Finanzanlagenver-
mittler- und Vermögensanlagenrechts im Bundesgesetzblatt 

 01.01.2013:  
Inkrafttreten der gewerberechtlichen Vorschriften des Artikel 5 (Ände-
rung der GewO mit Einführung des §34f) 

 01.01.2014:  
Alle Kapitalanlagevermittler (Finanzanlagenvermittler/-berater) müssen 
im Vermittlerregister eingetragen sein. 

 01.01.2015:  
Alle Kapitalanlagevermittler (Finanzanlagenvermittler/-berater) müssen 
dem Register ihre Sachkunde (zum Beispiel durch Einreichen des 
Prüfungszeugnisses der IHK-Sachkundeprüfung) nachgewiesen ha-
ben. 

 
Die konkreten Inhalte der neuen Sachkundeprüfung werden nun erst im Ver-
ordnungswege vom Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucherschutzministerium 
festgelegt und sind daher noch nicht bekannt.  
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Wer keine anerkannte Formalqualifikation - wie zum Beispiel den Fachwirt für 
Finanzberatung (IHK) - vorweisen kann, muss also die Sachkundeprüfung 
„Finanzanlagenvermittler/-berater (IHK)“ innerhalb von zwei Jahren nach In-
krafttreten des Gesetzes erfolgreich bestehen. Dies kann bei Ausbleiben einer 
Alten-Hasen-Regelung zu einer Knappheit an Teilnehmerplätzen währen der 
Übergangsfrist führen. 
 
„Wer nicht mehr warten will, kann schon heute die Studienangebote Fach-
wirt/-in für Finanzberatung (IHK) oder ggf. Fachberater/-in für Finanzdienst-
leistungen (IHK) nutzen, um sich auf die neue Qualifikationsanforderung vor-
zubereiten.“ rät Perschke. „Für den Abschluss Fachwirt/-in für Finanzberatung 
(IHK) hat GOING PUBLIC! bereits im April 2010 eine Mindestqualifikationsga-
rantie ausgesprochen, deren Inhalt auf unserer Homepage einzusehen ist“ so 
Perschke weiter. 
 
 
1Das Gesetz tritt im Wesentlichen zeitnah nach der Verkündung in Kraft, näm-
lich am nächsten Tag bzw. einen Monat später. Dieses gilt aber nicht für den 
gewerberechtlichen Teil. Dieser tritt nach Artikel 19 Abs. 3 zwölf Monate nach 
Verkündung in Kraft. Die Übergangsfrist für das Nachholen eines Sachkun-
denachweises beginnt jedoch erst mit Inkrafttreten der gewerberechtlichen 
Änderungen und beträgt dann nach Artikel 5 § 157 Abs. 3 GewO-neu 24 Mo-
nate. 
 
 
 
Unternehmensinformation: 
Die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG wurde 1990 gegründet und ist 
mit derzeit jährlich über 2.500 Seminar- und Beratungstagen einer der führenden auf 
die Finanzdienstleistungsbranche spezialisierten Qualifikationsanbieter und Perso-
nalentwickler. GOING PUBLIC! arbeitet nach einem zertifizierten Qualitätsmanage-
ment und ist zu 100 % in Privatbesitz. Das garantiert allen Kunden absolute Neutrali-
tät. 30 renommierte Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche empfehlen ex-
plizit die IHK-Fachberater- und IHK-Fachwirt-Studiengänge der GOING PUBLIC! A-
kademie für Finanzberatung AG. Der Dr. Kriebel Beratungsrechner ist mit über 6.500 
Usern einer der führenden produktneutralen Rechen- und Verkaufssoftwaren. 
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